
stus'  d leben soll Darum der unmittelbare kin- Pıegsa (Augsburg): ‘r  1€ ‚5Sache Jesu und die
stieg mıiıt einer Ganzheitsschau des christlichen Reformmarxisten““ befaßt sich mıit der Unverein-
Lebens Im Lichte der Schrift der chri- barkeit Vo Christentum und Marxismus ın -
stologische Ansatz und die sich durch- sentlichen Punkten (Erlösun Nächstenliebe,haltende Linie der Anbetung (vgl. Stichwort Lebensziel). Szostek (Lub in) ‚‚Zur CN-455) ıst eın ausgesprochen persönliches Buch, wartigen Diskussion über den UÜhlitarısmus”
durch und durch geschrieben als Ausdruck e1ge- sıch für einen Teleologismus der Konse-
ner Überzeugung (vgl. ö.) ın einem VeT- quentialismus eın, der ebenfalls absolute Nor-
kündigungsnahen der dem Werk ıne gute INnen begründen könne und nıiıcht 1m GegensatzLesbarkeit verleiht, und mıiıt dem Anliegen, die zu Deontologismus ste Die 1m Westen g-Moral selbst auser legalistisch Enge übte Kritik Deontologismus se1 In Gefahr, das
befreien, S1E VOT allem VO der Dynamik des Problem vereinfachen und etwas Bewah-
€eInNns In ristus her verstehen Ö lassen un ihr

schen un! dem ıhm wesentlich Guten Nach
renswertes aufzugeben: die TITheorie VOoO Men-

damit ıne Chance und Aufgabe für die Zukunft
geben., Pryszmont (Warschau): ‚„‚Die Wiederherstel-

Man Mag ın diesem manches vermiıssen, Was lung der gefallenen menschlichen atur der
die Moraldiskussion der etzten Jah a usführlich Grundgedanke der orthodoxen Moraltheologie“‘ZuUT Sprache gebracht hat, etwa ıne Ortsbe- iıst diese soteriologisch bestimmt. Ihr Idea ıst der
stimmung der Moraltheologie innerhalb der heu- geistliche Mensch, ‚„‚der seine innere Erneuerungtigen wıssenschaftlichen Ethik oder ıne einge- vollzogen hat, ott vollkommen ergeben ıst und
hendere Behandlung der Hermeneutik biblischer sıch mıiıt ihm Christus vereint hat““ Das westli-
wıe lehramtlicher Moralaussagen, velch letztere che Ideal (der tugendhafte und Guten tatıgeJa egebenermaßen ‚‚ebensosehr der Herme- Mensch) könnte durch diese Sicht gewinnen.
DEU bedürten‘ 325) Dazu stehen andere Pu- Themer Brixen) ‚‚Gedanken 7Ur Sündenlehre
blikationen ZUur Verfü UunNng Was innerhalb dieser Abaelards In seinem Werk Ethica SCUu C1tOo
der Moraltheo ogıe H.s ihren esonderen SL17.”“;’ verbucht als Verdienst Abaelards E
Stellenwert gibt, ist neben der CNgen Verbin- Aufwertung VO Absicht und Gesinnung g -dung mıiıt der Iradition die betont biblische und genüber der einseıtigen Erfolgsethik, als Män e]
positıve Ausrichtung auf das christliche Leben, die Abwertung der äußeren Handlung, die
mit der S1E nıcht der Einseitigkeit der Normthe- terschätzung der Begierden, die Kluft zwischen
atık (vgl 40f) erliegt. innerem Konsens und der folgenden Tat
ın Alfons Ried! Sıkorskı (Warschau) ‚‚Die Aporie des gemeın-
PIEGSA JOACHIM ANS Hg.) schaftlichen Lebens der: Der gemeinschaftliche
Person Im Kontakt des Sıttlichen. Beiträge ZUur Mo- Charakter der christlichen Moral“ zeigt, dafß der

Gegensatz ‚‚Individualismus Kollektivismus‘‘
Düsseldorf 1979 Ln 24 .80
raltheologie (FS Ziegler) Patmos, 1IUT on der christlichen oral überwunden

werde 1m Kontakt miıt Dogmatik und Bibeltheo-Diese Festschrift erortert Fragen der Fundamen- logie. K Kleber (Passau): ‚‚Der Christ un dietalmoral und Grundfragen christlicher Existenz. rmMmut  44 stellt fest, dafß weder Besitz noch Besitz-UroS ( Warschau) beklagt ‚‚die UObjektschwä- losigkeit AaA sich sittliche Werte Sind Mehr ennche der Moraltheologie“‘. Es tehle weithin lar- Je SP1] heute die soziale Bindung des Eigentums/heit über das Sollen, das sıch 1mM Gewissen Offen- betonen. Wortyla: ‚„‚Die menschliche Personbart Das Gewissensurteil 1st die unentbehrliche Im Kontext der ehelichen Hingabe un kEltern-
Instanz, die über die Verpflichtung informiert, schaft“‘ legt dar: eıl sich Clie Ehepartner als Per-
weiıl S1E Erkenntnis dessen ist, Was der Person- SsOoNen selbst besitzen, können S1e sich einanderwürde entspricht. ‚„‚Die Würde der menschlichen schenken, mussen aber ihre Personswürde —
Person ıst unbedingt L achten, weil ott selbst ekheren. Dazu gehört wesentlich, dafs SIE den
ensch geworden ist  d Die UOffenbarung tührt elichen Akt ganzheitlich mit Wahrheit vollzie-

Theologie des Moralıschen Nossel hen als 1ebende Vereinigung 7U Fortpflanzung.(Lublin) zeigt ın ‚‚Christsein als radikale Proexi- Oons würde der eheliche Akt seiner inneren, Ob-
stenz, Christolo isch-ethische Erwägungen“ die
Mitte des christ ichen Glaubens un Handelns

jektiven Wahrheit beraubt, In potentia auf EI-
ternschaft ausgerichtet V, Se1In. Wie ın anderen

auf. ‚„‚Jesu Verhalten ist uns Beispiel und Maßge- Schriften (z ‚Liebe un Verantwortung‘)Sta dienender und sich hingebender Liebe.‘ Es und päpstlichen Außerungen regt d weiıter
geht un Nachfolge Christi, In die ın Christus über den Zusammenhang VO  — Personentfaltungverwurzelte, uneingeschränkte Proexistenz des der (atten un unbeeinträchtigen ehelichen
Christen. Styczen (Lublin): ‚‚Personaler Verkehr nachzudenken.
Glaube 1Im Spa nnungsfeld Vo religiöser utOr1- Tischner Krakau) betont ın seinen ‚„‚Überle-tat und Gewissen“ analysiert 1Im Anschluß d SUNgEN Zu Arbeitsethik“ den gesellschaftlichenKierkegaard as Verhalten Abrahams eım Charakter der Arbeit bü1e verbindet die Men-
Isaakopfter. konstitutive Lklemente entscheiden schen und verpflichtet SIEC gegenseıt1g. In ihrer
über ine JTat as Gewissen (anerkennt as Sol- Interpersonalität ist SIE eine Art 5Sprache. Sittli-
len als bindend) und die Autorität (ruft das 501- che Ausbeutung ın diesem Bereich ist Lüge und
len hervor). Die menschliche Person annn AT führt 7Z7ur Auflösung der Gesellschaft un Z
durch ott ZUT gesetzgebenden Autorität CI -
den sonalen Charakter,

Selbstentfremdung der Arbeiter. Arbeit hat PCT-
ıst zwischenmenschliche

3()8

stus" leben soll . Darum der unmittelbare Ein­
stieg m it einer Ganzheitsschau des christlichen 
Lebens im Lichte der HI. Schrift (23-43), der chri­
stologische Ansatz (74-77) und die sich durch­
haltende Linie der Anbetung (vgl. S tichwort 
455). Es is t ein ausgesprochen persönliches Buch, 
durch und durch geschrieben als Ausdruck eige­
ner Oberzeugung (vgl. 47 u. ö.) , in einem ver­
kündigungsnahen S til, der dem Werk eine gu te 
Lesba rkeit verleiht, und mit dem Anliegen, die 
kath. Moral selbst aus aller legalistischen Enge zu 
befreien, s ie vor allem von der Dynamik des 
Seins in Christus her verstehen zu lassen und ihr 
damit eine Chance und Aufgabe für die Zukunft 
zu geben. 
Man mag in d iesem Bd. manch es vermissen, was 
die Moraldiskussion der letzten Jahre ausführlich 
zur Sprache gebracht hat, so etwa eine Ortsbe­
s timmung der Moraltheologie inne rhalb der heu­
tigen wissensd1aftl ichen Ethik oder eine einge­
h endere Beha ndlung der Hermene utik biblischer 
wie lehramtlicher Moralaussagen, welch letztere 
ja z ugegebenermaßen „ebensosehr der Herme­
neutik bedürfen" (325). Dazu stehen andere Pu­
blikationen zur Verfügung. Was innerhalb dieser 
der neuen Moral theologie H.s ihren besonderen 
Stellenwert gibt, ist neben der engen Verbin­
dung mit der Tradition die betont biblische und 
positive Ausridltung auf das christliche Leben, 
mit der sie nicht der Einseitigkeit der Normlile­
matik (vgl. 40f) erliegt. 
Li11: Alfi>11s Riedl 

PIEGSA JOACHIM / ZEIMENTZ HANS (Hg.), 
Perso11 im Ko11/nkl des Sillliche11. Beiträge zur Mo­
raltheologie (FS. f. J. G . Ziegler) (211.) Patmos, 
Düsseldorf 1979. Ln. DM 24.80. 

Diese Festschrift erö rter t Fragen der Fundamen­
talmoral und G rundfragen ch ris tlicher Existenz. 
H. )11ros (Warschau) beklagt „die Objektschwä­
che der Moral theologie". Es feh le weithin Klar­
heit über das Sollen, das sid1 im Gewissen offen­
bart. Das Gewissensurteil ist die unentbehrliche 
Ins tanz, die über die Verpflich tung informiert, 
weil sie Erkenntnis dessen is t, was der Person­
würde entsprid1t. ,,Die Würde der menschlichen 
Person is t unbedingt zu achten, weil Gott selbst 
Mensch geworden ist." Die Offenbarung führt 
zur Theologie des Moralischen. - A. Nasse/ 
(Lublin) zeigt in „Chris tsein als radikale Proexi­
s tenz, Ch ristologisch-e lilische Erwägungen" die 
Mitte des chris tlichen Glaubens und Handelns 
auf. ,,Jesu Verhalten ist uns Beis piel und Maßge­
stalt dienender u nd s ich hi ngebender Liebe." Es 
geh t um Nad1folge Christi, um die in Chris tus 
verwurzelte, uneingeschränkte Proexistenz des 
Chris ten. - T. Styczen (Lublin): ,,Personaler 
Glaube im Spa nnungsfeld von religiöser Autori­
tät und Gewissen" analysiert im Anschluß an 
Kierkegaard das Verhalten Abrahams beim 
lsaako pfer. 2 konstitutive Eleme nte entscheiden 
über eine Tat: das Gewissen (ane rkennt das Sol­
len als bindend) und die Autorität (ruft das Sol­
len hervor). Die menschliche Person ka nn nur 
durch Gott zur gesetzgebenden Autorität wer­
den . 
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). Piegsn (Augsburg): ,,Die ,Sache Jesu ' und die 
Reformmarxis ten" befaßt sich mit der Unverein­
bar keit von Christentum und Marxism us in we­
sentlid 1en Punkten (Erlösung, Nächstenliebe, 
Lebensziel). - A . Szoslek (Lublin): ,,Zur gegen­
wärtigen Diskussion über den Utilitarismus" 
setzt s ich für einen Teleologismus oder Konse­
quen tialismus ein, der ebenfalls absolute Nor­
men begründen könne und nicht im Gegensa tz 
zum Deontologismus stehe. Die im Westen ge­
übte Kritik am Deon tologismus sei in Gefahr, das 
Problem zu vereinfachen und etwas Bewah­
renswertes a ufzugeben: die Theorie vom Men­
schen und dem ihm wesentlich Guten. - Nach 
]. Pryszmonl (Warschau): ,,Die Wiederherstel­
lung der gefallenen menschlichen Natur - der 
Grundgedanke der orlilodoxen Moraltheologie" 
is t diese soteriologisch bestimmt. Ihr Ideal ist der 
geis tliche Mensd1, ,,der seine innere Erneuerung 
vollzogen hat, Gott vollkommen ergeben ist und 
sici, mit ihm in Chris tus verein t hat''. Das wes tli­
ch e Ideal (der tugendhafte und im Gu ten tätige 
Mensch) könnte durch d iese Sicht gewinnen. -
]. Tlteiner (Brixen): ,,Gedanken zur Sündenlehre 
Abaelards in seinem Werk ,Ethica seu Scito te ip­
sum'" verbudlt als Ve rd ienst Abaelards d ie 
Aufwertu ng von Absicht und Gesinnung ge­
genüber der einseitigen Erfolgsethi k, als Mängel 
die Abwertung der äußeren Handlung, d ie Un­
terschätzung der Begierden, die Kluft zwisd1en 
innerem Konsens und der folgenden Tat. 
T. Sikorski (Warschau): ,,Die Aporie des gemein­
schaftlichen Lebens oder: Der gemeinschaftliche 
Ch arakter der chris tlichen Moral" zeigt, daß der 
Gegensatz „ Individualismus - Kollektivismus" 
nur von der d1ristlid1en Moral überwunden 
werde im Kontakt m it Dogmatik und Bibeltheo­
logie. -K. H. K/eber( Passau): ,,DerOuist und d ie 
Armu t'' stellt fest, daß weder Besitz noch Besitz­
losigkeit an sich sittl iche Werte sind. Mehr denn 
je sei heute die soziale Bindung des Eigentums zu 
betonen. - K. Wojtyln: ,, Die menschliche Person 
im Kontext der eheliche n Hingabe und Eltern­
schaft'' legt dar: weil sich die Ehepartner als Per­
sonen selbst besitzen, können sie sich eina nder 
schenken, müssen aber ihre Personswürde re­
spektieren. Dazu gehört wesen tlich, daß sie den 
ehelichen Akt ganzheitlich mit Wahrheit vollzie­
hen als liebende Verein igung zur Fortpflanzung. 
Sonst würde der eheliche Akt seiner inneren, ob­
jektiven Wahr heit beraubt, in poten tia auf El­
te rnschaft ausgerich tet zu sein. Wie in anderen 
Schriften (z . B. ,,Liebe und Verantwortung") 
und päpstlid1en Äußerungen regt W. an, weiter 
über den Zusammenha ng von Personentfal tung 
der Gatten und unbeeinträd1tigen ehelichen 
Verkehr nachzudenken. 
]. Tischner (Kraka u) betont in seinen „Überle­
gungen zur Arbeitsethik" den gesellschaftlid1en 
Charakter der Arbeit. Sie verbindet d ie Men­
schen und verpflich tet sie gegenseitig. In ihrer 
Inte rpersonalität ist s ie eine Art Sprache. Sittl i­
che Ausbeutung in diesem Bereid1 ist Lüge und 
führt zur Auflösung der Gesellschaft und zur 
Selbstentfremdung der Arbei ter. Arbeit hat per­
sonalen Charakter, ist zwischenmenschlid1e 



Kommunikation. Die Kriterien ihrer sittlichen ıne ebenso unmenschliche Behandlung. Würde
Bewertung mussen 1m Menschen selbst gesucht der Staat mıiıt dem Täter umgehen, wıe dieser
werden. Zeiımentz Mainz) ‚„‚Toleranz rel- mıit seinem Opfer verfahren ist, würde sich mıiıt
heit ahrheiıt“ kritisiert den rüheren Tole- iıhm hinsichtlich der Handlungsweise auf gleiche

ene begeben. Der entscheidende Akzent istranzbegriff. Erst das 4 Vat hat Toleranz 1MmM PO-
sıtıven Sinn (Religionsfreiheit) mıiıt der Perso- vielmehr darauf legen, dafs die Bestrafung
nenwürde begründet. Das bedeutet nicht, da{fß rechtlich un!: sozialpsychologisch dıe Aussöh-
INa  - jede einung eines anderen als richtig NUunNng des aters mıit der Rechtsgemeinschaft CI -

nehmen musse, ohl aber, dafß [an Achtung möglicht. Wenn der aa jemand seıine Freiheit
VOT der Person und Respekt VOT der Gewissen- entzieht, übernimmt ıne besondere Verant-

wortung für diesen Menschen. Der Strafvollzugsuberzeu ung des anderen haben mMusse. Um
der lau enseinheit willen hat die Kirche das muß deshalb nıcht ur Schädigungen die ZUT

Recht Z urteilen, ob eiINe Interpretation der olge haben kann) begegnen, sondern darüber
Glaubenslehre mıt der Glaubensüberzeugung hinaus ım Rahmen seiner Möglichkeiten die Vor-
der irche vereinbar SEl der nicht äfst *1 - aussetzungen schaffen, daß der Straffällige nicht
kennen, da mıiıt FEinzelheiten der Laisierungs- mehr rüucktällı;ı wird.

raxXlıs bzw der Verfahrensordnung der lau- Besonders verdienstvoll cheint mır das Autzei-
BCHN VO Möglichkeiten und TrTeENzZzen persönli-enskongregatıon nıcht einverstanden ist, unter-

läßt aber, konkrete Vorschläge machen. cher ılfe füur die Rückführung Straffälliger E

Dem Jubilar, der die ande zwischen Mainz und SEe1IN. einerseıts kann die Resozialisierung nıcht
den Hochschlen Polens geknüpft hat, ist zZzu Dd- alleın in der Abgeschlossenheit eines Gefängnis-
ulheren und den Hgg Z danken, da{fß G1E dem SCS erfolgsversprechend abrollen, sondern
esten diese beachtlichen Arbeiten zugänglich braucht die aktive Mithilte ıdealer, ausgebildeter
emacht en und erfahrener Mitarbeiter. Andererseits WelI-

ıen Karl Hörmann den ber uch klar dje Grenzen un Möglichkei-
ten dieser Oft ehrenamtlichen Mithilfte aufge-
zeıgt.MOLINSKI Hg.) Verschnen Adurch Es ware wünschenswert, da{is jeder Im Strafvoll-

Strafen? Perspektiven für dıe Straffälligenhilfe. ZUS Beteiligte, cdiese Grundsätze studiert und be-
(Sehen Verstehen Helfen, Her- fo] Viele würden dann diesem schweren
der, Wien/ Vandenhoeck Ruprecht, öttingen Beruf niıcht scheitern wel S1IE sich als Rächer der
197 art lam E 22.8  O© Gesellschaft fühlen), sondern in dieser schwier't1-
Das Ihema ‚‚Strafvollzug” ıst ktuell nd uch ın gen Aufgabe Freude und Erfüllung tinden.
den Massenmedien sehr beliebt Man kannn da- Wıen Anton Fder
mit leicht Fmothonen aufladen und wenn einıge
spektakuläre Kriminalfälle verall emeınnert WeT-

Todesstrafeden) OB den Wunsch ach PASTORALTITHEOLOGIE
hervorrufen. Es ıst daher selbstverständlich,
wWenn der Durchschnittsbürger, der ın seinem SC  H ULRICH, Fıirmung und relıg1öse
ganzen en noch nıcht viel mit Polizei un Ju
c7 d hatte, sich keıin rechtes Bild über diese Sozialısation. (Innsbrucker theol Studien,

Tyrolia 1979 art lam. 240.—,Fragen machen kannn er scheinen mMır diese
elche Funktion hat eute noch die Firmung?Studien VO namhaften Fachexperten geeignet
Unter der Fülle VO Abhandlungen und Behelfen7} seın, den interessierten Leser über Strafvoll-

zugsfragen befriedigende Auskunft geben. ragt Schwalbachs Untersuchung Zur Firmung
Dem Hg ıst gelungen, die Mitarbeiter - und religiösen Sozialısatıon besonders hervor. Er
zuwählen, dafß eın einheitliches, übersichtliches gliedert das umfangreiche ema ıIn aupttel-
Bild ber die Fragen der Strafe, Strafvollzug nd le Zur Liturgle- und Dogmengeschichte der Fır-

MUNg, Soziologische Fragestellung, Konsequen-Straffäll: enhilfe gegeben wird.
zen für die Praxıs der Firmung.Alle mıit 1eser Materiıie Beschäftigten wıssen, da{fß

1Im praktischen Strafvollzug ‚‚Sicherheit un IDie geschichtliche Entwicklung der Firmung be-
Ordnung” oft mehr edeuten als der Mensch. gınnt mit der Urkirche und äßt bis zu JIh
Klar nrd aufgezeigt, dafß der ensch nicht AauUs noch keine Abspaltung VO Initiationssakra-
aC| bestraft werden darf, sondern Zweck des ment der Taufe erkennen. Selbst Hugo VO

Strafvollzuges ın erster Linı.e chie Rückführung ın St Viktor hält der Einheit der Chrismasal-
eın ordentliches en iıst Kurze und uch ange bung bel Taufe und irmung fest, VOT allem,
Freiheitsstrafen erscheinen WeIiull der Bischof als 5Spender zu Verfügungreformbedürftig:
kurze, weil S1e schon VoO ihrer Dauer her keine stanı! 5Später wird 1n der Westkirche die Fiır-
hinreichende Vorbereitun auf eın straffreies Le- MUNg ZUur Salbung Zu Kämpfer für Christi
ben zulassen; lange desha b, weil S1eE den Verur- eiIcC Theologisch S1e Thomas m die Fir-
teilten In zunehmenden Maße dem sozialen 10 MUNg als Geistsendung ın der Füle, hält ber
ben entfremden. Freiheitsstrafen werden Oft der Reihenfolge Taufe, Firmung, Fucharıiıstie

test der heutigen Firmtheologie sind Ansatzeverhängt, dafs s1e die Entsozialısierung, Ja
den Rückfall des Straftäters fördern. Man Aargu- VO  - allen geschichtlichen Perioden vorhanden,
menhthert oft, der 13 ter sel mıit seinem Opfer nıcht 1m bes wird die tarbeıit des Empfängers Opus
sehr human umgegangen und verdiene daher operantis) besonders betont. ühlen STTEIC
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Kommunikation. Die Kriterien ihrer sittlichen 
Bewertung müssen im Menschen selbs t gesucht 
werden. -H. Zei111e11tz(Mainz): ,,Toleranz- Frei­
heit - Wahrheit" kritisiert den früheren Tole­
ranzbegriff. Erst das U. Vat. hat Toleranz im po­
sitiven Sinn (Religionsfreiheit) mit der Perso­
nenwürde begründet. Das bedeutet nicht, da ß 
man jede Meinung eines anderen als richtig a n­
nehmen müsse, wohl aber, daß man Achtung 
vor der Person und Respekt vor der Gewissen­
süberzeugung des anderen haben müsse. Um 
der Glaubenseinheit willen hat die Kirche das 
Recht zu urteilen, ob eine Interpretation der 
Glaubenslehre mit der Glaubensüberzeugung 
der Kirche vereinbar sei od er nicht. Z. läßt er­
kennen, daß er mit Einzelheiten d er Laisierungs­
praxis bzw. der Verfahrensordnung der G lau­
benskongregation nicht einverstanden ist, unter­
läßt es aber, konkrete Vorschläge zu machen. 
Dem Jubilar, der die Bande zwischen Mainz und 
den Hochschulen Polens geknüpft hat, is t zu gra­
tulieren und den Hgg. zu danken, daß sie dem 
Westen diese beachtlich en Arbeiten zugä nglich 
ge_macht haben. 
Wien Karl Hönnn1111 

MOLI NSKJ WALDEMAR (Hg.), Versöl111e11 d11rcll 
Strafen? Perspektiven für die Straffälligenhilfe. 
(Sehen - Verstehe n - Helfen, Bd. 3) (175.) Her­
der, Wien/ Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1979. Kart. 1am. S 168.-, DM 22.80. 

Das Thema „ Strafvollzug" is t aktuell und auch in 
d en Massenmedien sehr beliebt. Man kann da­
mit leicht Emotionen a ufladen und (wenn einige 
spekta kuläre Kriminalfälle verallgemeinert wer­
den) sogar den Wunsch nach der Todesstrafe 
hervorrufen. Es is t daher selbs tverständlich, 
wenn der Durchschnittsbürger, d er in seinem 
ganzen Leben noch nicht viel mit Polizei und Ju­
stiz z u tun hatte, s ich kein rechtes Bild über diese 
Fragen machen kann. Dah er scheinen mir diese 
S tudien von namhaften Fachexperten geeignet 
zu sein, den inte ressierten Leser über Strafvoll­
zugsfragen befried igende Auskunft zu geben. 
Dem Hg. ist es gelungen, d ie Mitarbeiter so aus­
zuwählen, daß ein einheitliches, übersichtliches 
Bild über die Fragen der S trafe, Strafvollzug und 
Straffälligenhilfe gegeben wird. 
Alle mit dieser Materie Beschäftigten wissen, daß 
im praktischen Strafvollzug „ Sicherheit und 
Ordnung" oft mehr bedeuten als der Mensch . 
Klar wird aufgezeigt, daß der Mensch nicht a us 
Rache bestraft werden darf, sondern Zweck des 
Strafvollzuges in erster Linie die Rückführung in 
ein ordentliches Leben is t. Kurze und auch lange 
Freiheitsstrafen erscheinen reformbedürftig: 
kurze, weil sie schon von ihrer Dauer her keine 
hinreichende Vorbereitung auf ein straffreies Le­
ben zulassen; lange deshalb, weil sie den Verur­
teilte n in zunehmenden Maße dem sozialen Le­
ben entfremden. Freiheitsstrafen werden oft so 
verhängt, daß s ie die Entsozialisierung, ja soga r 
den Rückfall des Straftäters fördern. Man a rgu­
mentiert oft, der Tä ter sei mit seinem Opfer nicht 
sehr human umgegange n und verdiene daher 

eine ebenso unmensd1liche Behandlung. Würde 
der Staat so mit dem Täter umgehe n, wie dieser 
mit seinem Opfer verfahren ist, würde er sich mit 
ihm hinsichtlich der Handlungsweise auf gleiche 
Ebene begeben. Der entscheidende Akzent is t 
vielmehr darauf zu legen, daß die Bestrafung 
rechtlich und sozialpsychologisch die Aussöh­
nung des Täters mit der Rechtsgemeinschaft er­
möglicht. Wenn der S taat jemand seine Freiheit 
entzieht, übernimmt er eine besondere Verant­
wortung für diesen Menschen. Der Strafvollzug 
muß deshalb nicht nur Schädigungen (die er zur 
Folge habe n kann) begegnen, sondern darüber 
hinaus im Rahmen seiner Möglichkeiten die Vor­
a ussetzungen schaffen, daß der Straffällige nicht 
mehr rückfällig wird. 
Besonders verdienstvoll scheint mir das Aufzei­
gen von Möglichkeiten und Grenzen persönli­
cher Hilfe für die Rückführung Straffälliger zu 
sein. einerseits kann die Resozialisierung nicht 
allein in der Abgeschlossenheit eines Gefängnis­
ses erfolgsversprechend abrollen, sondern 
braucht die aktive Mitllilfe idealer, ausgebildeter 
und erfahrener Mitarbeiter. Andererseits wer­
den aber a uch klar die Grenzen und Möglichkei­
ten dieser oft ehrenamtlidlen Mithilfe a ufge­
zeigt. 
Es wäre wünschenswert, daß jeder im S trafvoll­
zug Beteilig te, diese Grundsätze s tudiert und be­
folgt. Viele würden dann an diesem schweren 
Beruf nicht scheitern ( weil sie sich als Rächer der 
Gesellschaft fühlen), sondern in dieser schwieri­
gen Aufgabe Freude und Erfüllung finden. 
Wien Anton Eder 

P AS TOR A LTHEOLOGIE 

SCHWALBACH ULRICH, Firmung 1111d religiöse 
Sozinlisntio11. (lnnsbrucke r theol. Studie n, Bd. 3) 
(185.) Tyrolia 1979. Kart. 1am. S 240.-, DM 36.-. 

Welche Funktion hat heute noch die Firmung? 
Unter der Fülle von Abhandlungen und Be helfen 
ragt Sch walbachs Untersuchung zur Firmung 
und religiösen Sozialisation besonders hervor. Er 
gliedert das umfangreiche Thema in 3 Haupttei­
le: Zur Liturgie- und Dogmengeschichte der Fir­
mung, Soziologische Fragestellung, Konsequen­
zen für die Praxis der Firmung. 
Die geschichtliche Entwicklung der Firmung be­
ginnt mit der Urkirche und läßt bis z um 8. Jh. 
noch keine Abspaltung vom Initiationssakra­
ment der Taufe erkennen. Selbs t Hugo von 
St. Vikto r hält a n de r Einheit der Chrismasal­
bung bei Taufe und Firmung fest, vor allem, 
wenn der Bischof als Spender zur Verfügung 
stand. Später wird in der Westkirche die Fir­
mung zur Salbung zum Kämpfe r für Christi 
Reich. Theo logisch sieht Thomas v. A. die Fir­
mung als Geis tsendung in der Fülle, hält aber an 
der Reihenfolge Taufe, Firmung, Eucharis tie 
fest. In der heutigen Firmtheologie sind Ansätze 
von allen geschichtliche n Perioden vorhanden, 
im bes. wird die Mitarbeit des Empfängers (opus 
operantis) besonders betont. H. Mühlen s treicht 
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